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Einsatzort

BETRIEBSANWEISUNG
gemäß GefStoffV

Geltungsbereich: Lager / Arbeitsplatz
Verwendung: Alkalischer Reiniger, pH > 10 (Vorlage)

____________

Datum

____________
Freigabe

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

              BC – AR 11 Alkalischer Reiniger

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

 Alkalischer Reiniger: pH - Wert > 10

 Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

 Produkt entfettet die Haut.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
 Handhabung und Lagerung 

 Einatmen von Aerosol vermeiden.
 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
 Für ausreichende Belüftung sorgen.
 Vor Lichteinwirkung schützen und kühl lagern. 

 Persönliche Schutzausrüstung

 Atemschutz: nicht erforderlich 
 Handschutz: Schutzhandschuhe, aus z.B. Nitrilkautschuk verwenden
 Augenschutz: dicht schließende Schutzbrille
 Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

VERHALTEN IM GEFAHRFALL
 Brandfall

 Löschmittel: CO2, Wassersprühstrahl, Löschpulver
 Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum 

bekämpfen.
 Unbeabsichtigte Freisetzung

 Nicht in die Kanalisation, Gewässer/Erdreich gelangen lassen.
 Für ausreichende Lüftung sorgen.
 Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, 

Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Notruf:
0-112

ERSTE HILFE
 Einatmen: An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt 

aufsuchen. 
 Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten 

Kleidungsstücke sofort ausziehen. Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. 
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. 

 Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Bei andauernder 
Augenreizung Augenarzt aufsuchen.

 Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Notruf:
0-112

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Abfälle / Reste in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und der 
zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung übergeben. 
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